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Bebauungsplan Nr. 129  
"Misch- und Wohngebiet entlang der Wolfgang-Zimmerer-Straße",  
Würdigung der Stellungnahme Agenda 21 Neufahrn - Arbeitskreis Gemeinde-
entwicklung 
 
 
Sachverhalt: 
 
Stellungnahme Agenda 21 Neufahrn - Arbeitskreis Gemeindeentwicklung vom 
22.10.2019: 
 

 

 



 
Würdigung: 
 
Die Stellungnahme wird zur Kenntnis genommen. 
 
Der Arbeitskreis befürchtet, dass die Nachverdichtung negative Effekte hervorruft, z.B. eine 
inhomogene Wirkung einzelner Aufstockungen entlang eines Straßenzuges oder verringerter 
Luftaustausch aufgrund von Blockrandbebauung entlang Fritz-Walter-Straße. Die zulässigen 
Grundflächen erlauben nur eine maßvolle Nachverdichtung. Insbesondere im Wohngebiet 
WA ist mit einer Grundfläche von 0,35 und einer Geschossfläche von 0,7 keine massive 
Blockwirkung der zukünftigen Bebauung möglich. In den Mischgebieten erlauben die groß-
zügigen Baufenster zwar eine flexible Positionierung der Gebäude im Baufeld, aber das 
durch GRZ und GFZ definierte Höchstmaß stellt gemeinsam mit den rahmengebenden Grün-
strukturen eine angemessene Einfügung in die Umgebung sicher. Eine Einschränkung des 
Luftaustauschs ist nicht anzunehmen. Eine Änderung der Planung ist nicht erforderlich. 
 
Die maßgeblichen Gebiete wurden entsprechend dem Beschluss des Gemeinderates vom 
19.02.2018 als Mischgebiete ausgewiesen. In einem Mischgebiet sind entsprechend dem § 6 
der Baunutzungsverordnung (BauNVO) Wohngebäude und Betriebe des Beherbergungs-
gewerbes allgemein zulässig. Ein Ausschluss dieser Nutzungen ist daher nicht zulässig, da 
ansonsten der Gebietscharakter nicht gewahrt bleibt. Dieses würde zur Unrechtmäßigkeit 
des Bebauungsplanes führen. 
 
Für die gute Entwicklung von Baumpflanzungen im Siedlungsbereich ist die richtige Baum-
artenwahl ebenso wie ein ausreichend großer und mit gutem Substrat vorbereiteter Wurzel-
raum erforderlich, der dauerhaft vor Verdichtung geschützt bleibt. Diese Rahmenbe-
dingungen sollen durch entsprechende Festsetzungen sichergestellt sein. Vorgaben für die 
Privatgärten hinsichtlich bestimmter Baum- oder Straucharten werden jedoch im Bebau-
ungsplan nicht aufgenommen. Eine Änderung der Planung ist diesbezüglich nicht erforder-
lich. 
  
Die Anregung Flachdächer zu begrünen ist im Bebauungsplan bereits als Festsetzung 
vorhanden. Alle Flachdächer und flachgeneigten Dächer ab einer Größe von 20 m² sind zu 
begrünen. Darüber hinaus werden keine Festsetzungen getroffen. 
 
Diskussionsverlauf:  
 
 
 
Finanzielle Auswirkungen:  nein  ja   
      
 
Beschlussvorschlag: 
 
Der Gemeinderat beschließt die Würdigung der Stellungnahme entsprechend dem 
Sachvortrag. Eine Änderung der Bauleitplanung ist nicht zu veranlassen. 
 
Beratungsergebnis: 
 

 
Abstimmungs- 

Ergebnis 
 

 
 

: 

zugestimmt abgelehnt lt. Beschlussvor-
schlag 

Abweich. Beschluss 
(Rücks.) 

 


